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Info, 03.08.2010

Rundschreiben Sommer 2010

Die Regierung Berlusconi hat mit dem Sparpaket und der Sommerverordnung 2010 einige 
Neuerungen auch auf dem Steuersektor beschlossen.
Nachstehend informieren wir Sie kurz darüber.

Quellensteuer bei Anwendung der Absetzbeträge 36 % / 55 %
Auf Überweisungen von Beträgen, für die das Anrecht auf den IRPEF-Steuerabsetzbetrag
von 36 % für Renovierungen und von 55 % für energetische Sparmaßnahmen vorgesehen ist, 
behalten die Banken ab dem 1. Juli 2010 eine verrechenbare Quellensteuer von 10 % zu Lasten 
der begünstigten Firmen ein. Für die Steuerpflichtigen, welche Anrecht auf den 
Steuerabsetzbetrag haben, ändert sich nichts.

Meldung der Katasterdaten bei der Registrierung von Mietverträgen
Ab 01.07.2010 müssen bei der Registrierung von Mietverträgen die Katasterdaten der 
betreffenden Immobilie immer angegeben werden.

Meldung von aktiven und passiven Geschäftsbeziehungen mit Steuerparadiesen
Italienische Mehrwertsteuersubjekte müssen ab 01.07.2010 alle Operationen mit Unternehmen in 
Steuerparadiesen elektronisch an das Steueramt melden. Die erste Meldung ist innerhalb 31. 
Oktober 2010 vorgesehen. Zu den Steuerparadiesen zählen z. B. San Marino, Monaco, Schweiz.

Einschränkungen im Bargeldverkehr
Bargeldzahlungen sind nur mehr bis zu einem Betrag von Euro 5.000 möglich; bisher lag die 
Grenze bei Euro 12.500.

Wiedereinführung der Kundenlisten
Alle Unternehmer und Freiberufler sind verpflichtet die Umsätze von mehr als 3.000 Euro der 
Finanzverwaltung elektronisch zu melden. Details dazu müssen erst mit Ministerialdekret 
festgelegt werden.

Umsatzsteueridentifikationsnummer
Die Mehrwertsteuernummer gilt bei neuen Firmen künftig nicht mehr automatisch als ID-
Nummer für die Durchführung von innergemeinschaftlichen Umsätzen. Es ist eine Karenzzeit 
von 30 Tagen abzuwarten, innerhalb welcher die Finanzverwaltung die Zustimmung ablehnen 
kann.

Die am 16.08.2010 fälligen Steuereinzahlungen können bis 20.08.2010 aufgeschoben werden.

Für genauere Auskünfte über sämtliche Änderungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir teilen unseren Kunden mit, dass unser Büro vom 16. bis 27. August wegen Ferien 
geschlossen bleibt.

Mit freundlichen Grüßen

THALER & PARTNER


